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die Menschenwürde in das individualistisch-
kontraktualistische System des modernen Reinen 
Anspruchsdenkens hineingezogen. Dessen Dia-

lektik zeigt sich in der Debatte um die Rettungs-
befragung. Wenn staatliche Stellen in Dreiecks-
konstellationen nicht entscheiden können, ob Le-
ben und Menschenwürde verletzt werden, son-
dern nur noch, ob z.B. eher der überführte Ent-
führer oder das minderjährige Opfer geschont 
wird, so lässt sich im individualrechtlichen Para-
digma nicht begründen, warum ausgerechnet der 
Störer privilegiert werden sollte. Der Glaubens-
satz von der „Unabwägbarkeit“ der Menschen-
würde hilft im Dreiecksverhältnis nicht weiter, 
da auch das Unterlassen ein Grundrechtseingriff 
zu Lasten des Opfers wäre. Auch die Entschei-
dung, das Opfer qualvoll sterben zu lassen, ist 
offensichtlich das Ergebnis einer (doch verboten-
en?) Abwägung. Nach allgemeinen polizeirechtli-
chen Grundsätzen müsste man sogar einen recht-
lichen Anspruch (der Angehörigen) auf „Ret-
tungsfolter“ befürworten. Rechtsstaatlich gelöst 
werden kann die Problematik nur durch einen 
Bruch mit dem rein individualrechtlichen Para-

digma und der Einführung eines überindividu-
ellen Gemeinwohlprinzips „menschenwürdegelei-
teter Staat“, das als solches den Individualrechten 
gerade vorgeht. Zwar mag dem liberalen Grund-
rechtsdenken, das auf Individualansprüche fi-
xiert bleibt, diese Annahme unheimlich sein; 
nur muss eben gerade der genuin liberale 
Grundrechtsdogmatiker die „Rettungsfolter“ un-
bedingt befürworten (liberale Dialektik). 

20.  Von solchen Extremfällen einmal abgese-
hen, soll die Wiedereinführung ehemals selbst-
verständlicher, überindividueller Gemeinwohl-
prinzipien die moderne Grundrechtsdogmatik 
im Sinne der etatistischen Konvergenztheorie 
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Denn de-
ren Potentiale sind noch lange nicht ausge-
schöpft. So gilt im Umweltrecht (aber nicht alle 
Verwaltungsrichter wissen es), dass effektiver 
Umweltschutz weder nur allgemeinpolitisches 
Staatsziel oder Ausfluss des Sozialstaatsprinzips 
ist, sondern Grundrecht. 
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